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Aktenzeichen III.12/96293 
 
1. Rechtsgrundlagen  
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS vom 22. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3994), zuletzt 

geändert durch Artikel 5 der GefÄndV vom 23. Juni 1999 (BGBl. I S. 1435)  

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE vom 22. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3910)  

1.3 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 4. März 1998 (BGBl. I S. 419), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 der GefÄndV vom 23. Juni 1999 (BGBl. I S. 1435) - insbesondere Abschnitt 
10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch in der Fassung des Amendments 
29-98 (Bundesanzeiger Nr. 45a vom 6. März 1999 und Nr. 104a vom 10. Juni 1999) 

1.4 Bekanntmachung über die Beförderung gefährlicher Güter einschließlich Waffen im Luftverkehr 
durch Luftfahrtunternehmen vom 06. Mai 1999 (Nachrichten für Luftfahrer - NfL II – 47/99) in 
Verbindung mit der Erlaubnis zur Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr durch 
Luftfahrtunternehmen vom 06. Mai 1999 (Nachrichten für Luftfahrer - NfL II – 48/99) 

1.5 Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter 
(Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGVA) vom 23. Juni 1993 (BGBl. I S., zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung gefahrgutrechtlicher und anderer Vorschriften (GefÄndV) vom 
23. Juni 1999 (BGBl. I S. 1435) insbesondere die Ausnahme 18 

2. Antragsteller  
Kappa Zedek Display & Verpackung GmbH, Kerstingskamp 12, 48159 Münster 

3. Hersteller  
Kappa Zedek B.V., Groninger straat 16004, NL-7400 Deventer 

4. Beschreibung der Bauart  
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe auf Kunststoffpalette (mit Innenbestückung aus einwelliger 
Pappe und 1/4 Chep-Palette aus Polypropylen) 
Hersteller-Typenbezeichnung: -- 

Abmessungen:   
Länge 615 mm 
Breite 415 mm 
Höhe (gesamt)  1368 mm 
Wellpappe, Anzahl der Wellen 2  

Spezifikation: 
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen 
und Bescheinigungen gemäß der/des unter Ziffer 5 genannten Prüfnachweise(s) festgelegt. 
Die Bauart weicht von der Spezifikation der Verpackungsart 4G ab, weil eine „Chep“- Palette 
aus Kunststoff Bestandteil der Verpackung ist. 

5. Prüfnachweise  
Prüfbericht Nr.: Datum: Prüfstelle: 

000120/2 08.03.2000 TÜV Anlagentechnik GmbH Unternehmensgruppe TÜV 
Rheinland/Berlin-Brandenburg Regionalbereich Halle Abteilung 
Verpackung und Gefahrgut, Köthener Straße 33, 06118 Halle/S 

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedürfen in jedem Einzelfalle der 
widerruflichen, schriftlichen Einwilligung der BAM. 

Publication, even partly, references to inquiries for the purpose of publicity and the work up of contents demand in each case the revocable written consent of BAM 
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6. Bauartzulassung  
Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer 1. Die Bauart 
wird mit den in Ziffer 9 genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
zugelassen.  
Es wird bescheinigt, daß die in Ziffer 4 festgelegte Bauart mit abweichender Spezifikation 
ebenso sicher ist wie die Verpackungsart 4G. 

Die Bauart ist für die BAM annehmbar und erfüllt damit die sonstigen Anforderungen der unter  
Ziffer 1 genannten Vorschriften. Die Bauart wird hiermit, bei Beachtung der in  Ziffer 9 
genannten Nebenbestimmungen, für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen. 

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände gilt bei Einhaltung der 
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht: 

• Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe:   II oder III 

• max. Bruttomasse  54,4 kg 

• vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädigungs-
wirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (-gütern) 

7. Fertigung von Verpackungen  
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der 
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte 
Spezifikation der Bauart erfüllen. 

8. Kennzeichnung  
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu 
kennzeichnen: 
 

 

 
4GW/Y55/S/00/D/BAM 6133 - Zedek 

 

 
9. Nebenbestimmungen  
9.1 Befristungen  

Dieser Zulassungsschein wird befristet erteilt. Er gilt bis zum 30. Juli 2000. 

9.2 Bedingungen 
-- 

9.3  Widerruf  
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein hinreichender 
Grund für den Widerruf ist z.B. ein Verstoß gegen die Auflage gem. Ziffer 9.4.1.  

9.4  Auflagen 
9.4.1 Der in Ziffer 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen 

und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der 
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit 
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.  

10. Hinweise  
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der 

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich 
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen Ver-
kehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungs-
werkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart 
bleiben unberührt.  

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
der folgenden internationalen Bestimmungen in den zum Zeitpunkt der Ausstellung des 
Zulassungsscheins jeweils gültigen Ausgaben: 
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• Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Straße (ADR) 

• Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) 
• International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) 
• RECOMMENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED 

NATIONS 
• ICAO Technical Instructions, ebenfalls niedergelegt in den IATA-Dangerous Goods 

Regulations 

10.3 Diese Zulassung wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

11. Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. 

 
 

12200 Berlin, 23. Mai 2000 
 
 
 
Fachgruppe III.1  
Transportsicherheit von Verpak-
kungen und Schüttgutbehältern 
Im Auftrag  

Referat III.12 
Bewertung von 
Gefahrgutverpackungen 
Im Auftrag  

 
 
 
 
 
 
Dr.rer.nat. P. Blümel Dipl.-Ing.(FH) W. Taegner 
Oberregierungsrat  
 
 
 
 
(Dieser Zulassungsschein besteht aus 3 Seiten) 
 
 


